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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §77;

BAO §78;

BauO Tir 1989 §19 Abs1;

LAO Tir 1984 §57 Abs1;

LAO Tir 1984 §57 Abs2;

LAO Tir 1984 §58;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden): 97/17/0132 97/17/0218 97/17/0219

Rechtssatz

Die bescheidmäßige Vorschreibung des Erschließungsbeitrages gem § 19 Abs 1 Tir BauO 1989 hat ausschließlich an

den Eigentümer des Bauplatzes als abgabep@ichtige Partei zu ergehen. Anderen Personen kommt die Parteistellung in

diesem Abgabenverfahren nicht zu. Bloße wirtschaftliche Interessen oder die tatsächliche Tragung von Abgaben oder

Kosten des Verfahrens eines anderen - zB auf Grund einer privatrechtlichen Vereinbarung - begründen die

Parteistellung des wirtschaftlich Belasteten in einem Abgabenverfahren nämlich nicht. Ebensowenig können beh

Verfügungen eine von Gesetzes wegen nicht gegebene Parteistellung rechtmäßig begründen.
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